
Wahlverlierer AfD: Die Zeichen stehen auf radikal  

Einordnung der Recherche und der Zuordnung von AfD-
Bundestagsabgeordneten zu politischen Strömungen in der Partei.  
 

Das Ziel unserer Recherche war es, eine Vorstellung davon zu bekommen, inwieweit sich 
die Mitglieder der neuen AfD-Bundestagsfraktion den relevanten Lagern in der Partei 
zuordnen lassen.  

Im Beitrag heißt es konkret:  

“Gemeinsame Kriterien zu finden, ist schwierig. Am ehesten drängt sich die Nähe zum 
angeblich aufgelösten rechtsextremen Flügel um Björn Höcke auf. Den Thüringer AfD-Chef 
Höcke darf man gerichtlich festgestellt als Faschisten bezeichnen. Das Ergebnis unserer 
Untersuchung ist erstaunlich: Von den künftig 82 Abgeordneten im Bundestag können wir 43 
nach ihrer ideologischen Ausrichtung als dem Flügel um Höcke nahestehend zuordnen. Nur 
bei 14 Parlamentariern ist dies nicht der Fall. Bei 25 Abgeordneten ist eine klare Zuordnung 
schwierig.” 

 

 

Die Kriterien der Recherche  

Wir haben uns diese Einordnung nicht leicht gemacht, sondern die Zuordnung anhand 
verschiedener Kriterien vorgenommen, wie etwa ideologischer Übereinstimmungen, 
Aussagen, Abstimmungsverhalten und der Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen. 
Anhand dieser Kriterien und unserer Recherche kommen wir zu der entsprechenden 
Einordnung.  



Einordnung als “Flügel” nah:  

 
● Personen, die die “Erfurter Resolution” (gewissermaßen die Gründungsurkunde des 

Flügels) unterzeichnet haben. 
● Personen, die sich eindeutig zustimmend zu Björn Höcke und/oder dem Flügel 

geäußert haben, dazu zählen wir auch das Abstimmungsverhalten bei 
Abstimmungen die parteiintern klar als pro/contra Flügel-Abstimmungen verstanden 
wurden. 

● Personen, die ideologisch starke Übereinstimmungen mit dem “Flügel” zeigen, z.B. 
durch mehrfache eindeutige Aussagen, in denen extrem rechte Narrative bedient 
werden. 

● Personen, die regelmäßige Kontakte in die rechtsextreme Szene haben.  
● Zusätzlich haben wir auch die Zugehörigkeit von Abgeordneten zu Landesverbänden 

berücksichtigt, die als eindeutig vom Flügel dominiert gelten (insbesondere 
Thüringen).  

  

Einordnung als “Flügel” fern: 

 
● Personen, die sich klar für Parteisprecher Jörg Meuthen ausgesprochen haben. 
● Personen, die sich klar gegen Björn Höcke ausgesprochen haben. 
● Unterzeichner von Appellen gegen Björn Höcke. 
● Mitglieder von parteiinternen Zusammenschlüssen, die gegen Höcke oder den 

“Flügel” waren oder sind. 
● Personen, die uns gegenüber von Fachleuten eindeutig dem Contra-Höcke-Lager 

zugeordnet wurden. 

  

Einordnung als unklar  

 
● Personen, die sich beiden Lagern gegenüber aufgeschlossen zeigen. 
● Personen, zu denen wir weder eine Äußerung in Bezug auf das eine noch auf das 

andere Lager finden konnten. 
● Personen, bei denen es zwar Hinweise auf eine ideologische Nähe zum Flügel gibt, 

die sich aber aus anderen Gründen nicht zum Flügel zählen lassen. Zum Beispiel 
weil sie sich aus strategischen Gründen oder aufgrund von strategischen 
Zerwürfnissen vom Flügel abgrenzen. 

● Personen, die sich gemäßigt geben oder sind, die aber beispielsweise ein oder 
mehrmals gemeinsam mit Flügel-Protagonisten aufgetreten sind.  

 


